
 

A m t s b l a t t   
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten:Sprechzeiten:Sprechzeiten:Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. bis Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr    
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 Nachruf  

 
 

Der Landkreis Straubing-Bogen trauert um 
 

Frau Gertraud Seitz 
 
Frau Seitz war von 1973 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1994 als Sozialpädago-
gin beim Landratsamt Straubing-Bogen, Abteilung Gesundheitswesen beschäftigt. Zuvor 
war sie bereits von 1953 bis 1962 als Schreibkraft und technische Angestellte in der Abtei-
lung Gesundheitswesen tätig. Frau Seitz erfreute sich wegen ihrer freundlichen und hilfsbe-
reiten Art sowohl im Kollegenkreis als auch bei den Vorgesetzten großer Beliebtheit. Ihre 
Aufgaben erledigte sie stets mit großer Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. Dafür sind 
wir ihr zu großem Dank verpflichtet.  
Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Straubing, 28.11.2005  
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
Alfred Reisinger       Josef Singer 
Landrat        Personalratsvorsitzender 
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Vollzug des Fleischhygienerechts; 

Personelle Veränderung bei den amtlichen Untersuchungen im Bereich der Gemeinde 
Sankt Englmar 

 
 
Mit Wirkung vom 01.12.2005 wird dem amtlichen Tierarzt Dr. Max Steinbauer, Irlbergstr. 4, 
94357 Konzell, der neu gebildete Fleischhygienebezirk Sankt Englmar übertragen und 
zum amtlichen Tierarzt mit der Fleischuntersuchung und –hygieneüberwachung in 
dem Bereich bestellt.  
 
Herr aTA Dr. Steinbauer Max ist somit mit den amtlichen Untersuchungen nach dem 
Fleischhygienerecht im gesamten Bereich der Gemeinde Sankt Englmar, einschl. der 
Metzgereien Edenhofer und Schötz in St. Englmar, beauftragt. 

 
Insoweit ergibt sich eine Änderung der Verfügung vom 12.11.1996 , als dass Frau aTÄ´in 
Dr. Weinzierl Waltraud, Straubinger Str. 10, 94374 Schwarzach, nicht mehr für die Metzge-
reien Edenhofer und Schötz in Sankt Englmar zuständig ist, sondern nur mehr im Falle der 
Vertretung des aTA Dr. Steinbauer mit den weitergehenden und sonstigen Untersuchun-
gen, die gemäß der personellen Aufgabenzuordnung der AVV Fleischhygiene dem amtli-
chen Tierarzt vorbehalten sind, tätig wird. 
Die weitere Vertretung obliegt hier wie bisher dem aTA Dr. Bachmeier Klaus, Euersdorf, 
Von-Eicher-Str. 12, 94372 Rattiszell. 
 
Gleichzeitig mit der Bestellung von Herrn Dr. Steinbauer wird Herrn Fleischkontrolleur 
Mühlbauer Rudolf, Elisabethszell, Loiderhof 2, 94353 Haibach, die Vertretung in der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Fleischhygienebezirk Gemeinde Sankt 
Englmar übertragen. Die weitere Vertretung hat wie bisher FlK Langhans Walter, Kirchen-
weg 27, 9443 Mariaposching, inne. 

 
 

Diese Verfügung gilt ab 01.12.2005 und solange, bis sie widerrufen oder aufgehoben wird. 
Gleichzeitig tritt die Verfügung (Einteilung) vom 12.11.1996, Az: 31 – 562, ausser Kraft. 

 
Die Regelung wurde im Einvernehmen mit Herrn aTA Dr. Steinbauer, Frau aTÄ´in Dr. 
Weinzierl und der Veterinärabteilung des Landratsamtes Straubing-Bogen getroffen. 
 
 
Straubing, 29.11.2005 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
Reisinger 
Landrat 
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Fleischhygienebezirk  Schlachttier- und  weitergehende und sonst. Untersuchungen 
(Gemeinde bzw. Ortsteil) Fleischuntersuchung          gem. Kap. II Nr. 3 AVVFlH 

       (nur amtl. Tierarzt vorbehalten – einschl. 
         Haarwild im Gehege und Hygieneüber- 
         wachung) 
 
    Personal und Vertreter  Personal und Vertreter  
 
 
 
Gemeinde Sankt Englmar amtl. Tierarzt     amtl. Tierärzte 
(= gesamter Gemeindebereich Dr. Steinbauer Max   Dr. Weinzierl Waltraud 
     einschl. Metzgereien  Irlbergstraße 4    Straubinger Str. 10 
     Edenhofer und Schötz) 94357 Konzell    94374 Schwarzach 
    Tel: 09963/94020   Tel: 09962/910089 
         und 
    Vertreter:    Dr. Bachmeier Klaus 
    FlK Mühlbauer Rudolf   Euersdorf, Von-Eicher-Str. 12 
    Elisabethszell, Loiderhof 2  94372 Rattiszell 
    94353 Haibach    Tel.: 09964/610005 
    Tel.: 09963/603     
 
    weiterer Vertreter: 
    FlK Langhans Walter    
    Kirchenweg 27 
    94553 Mariaposching 
    Tel: 09906/942370 
    Handy: 0175/8079593 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Aufgebot verloren gegangener Sparurkunden 

 
Die Sparurkunden 

                  Antragsteller 
  
 Sparkassenbuch  Konto Nr. 11784849 Schulhauser Josef 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 12165123 Grabowski Zdzislaw 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 12570230 Oberhoffer Elsa 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 18205143 Angler Hermann 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 18331173 Berger Anna 
        
 
sind in Verlust geraten. 
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der 
Kraftloserklärung das Aufgebot. 

 
Die Inhaber dieser Sparurkunden werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlage 
der Urkunden bis spätestens 

 
27. Februar 2006 

 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine 
Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunden. 
 
 
Landshut, den 25.11.2005 
Sparkasse Landshut 
Wimberger          Baumann 
 


